
Investor  präsentiert  dem
Stadtrat neue Pläne für die
ehemaligen Turmarkaden

Für die ehemaligen Turmarkaden gibt es jetzt neue Pläne.

Die Nachfolgenutzung des Geländes der ehemaligen Turmarkaden
ist  der  wahrscheinlich  wichtigste  Tagesordnungspunkt  der
letzten  Sitzung  des  alten  Stadtrats  unter  Vorsitz  von
Bürgermeister Roland Schäfer. Nach intensiven Gesprächen unter
Beteiligung des 1. Beigeordneten Dr. Hans-Joachim Peters will
ein der Investor am kommenden Donnertag, 29. Oktober, um 17.15
Uhr in der Schützenheide Stadtverordneten ein völlig neues
Konzept vorstellen.

Das gefällt offensichtlich der Verwaltung. Sie schlägt den
Stadtverordneten  vor,  es  zu  billigen.  „Die  aktuell
vorliegenden  Pläne  sehen  nunmehr  eine  innenstadttypische
Kombination  von  Wohnen,  Dienstleistungen  und  Einzelhandel
sowie Wege und Plätze vor, die den Standort an die Umgebung
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anbinden und Freiräume innerhalb des Standorts bieten.“

Geplant  sind  rund  115  Wohneinheiten  in  maximal
fünfgeschossigen  Wohn-  und  Geschäftshäusern;  alle
Wohneinheiten sollen barrierefrei sein und über Balkone
verfügen. Die Flachdächer der Wohnhäuser sollen – wo
möglich – für Photovoltaik-Anlagen genutzt werden.
Die  Erdgeschosse  der  Gebäude  werden  für
Dienstleistungen, Gastronomie und Einzelhandel genutzt.
Vorgesehen  ist  ein  Lebensmittelmarkt  mit  einer
Verkaufsfläche von ca. 3.000 m². Ansonsten sind eher
kleinflächige Ladenlokale (jeweils deutlich unter 800 m²
Verkaufsfläche) vorgesehen, u. a. ein Drogeriemarkt. Die
nicht  überbauten  Dächer  der  Erdgeschossflächen  sollen
als Gründach ausgeführt werden.
Die neue Konzeption sieht zwei weitere Baukörper vor:
Dabei handelt es sich zum einen um ein fünfgeschossiges
Ärztehaus  im  südlichen  Bereich  des  Gesamtareals;  zum
anderen ist ein fünfgeschossiger Baukörper 3 vorgesehen,
der  im  Erdgeschoss  Gastronomie  und  kleine
Einzelhandelsflächen  aufnimmt,  im  ersten  und  zweiten
Obergeschoss  ein  Sport-/Fitnessangebot  und  im  dritten
und  vierten  Obergeschoss  Büros  bzw.
Dienstleistungsbetriebe.
Zwischen dem Platz der Partnerstädte / Rathaus und dem
Zentrumsplatz  /  Wasserpark  wird  eine  breite  Achse
angelegt, die insbesondere für Fußgänger als Verbindung
beider  Bereiche  dient,  aber  auch  als  Platz  für  die
Außengastronomie genutzt werden soll und in Teilen als
Grünfläche / Park ausgebildet wird. Die Detailplanung
dieser  Platz-  bzw.  Grünflächen  soll  im  Auftrag  des
Investors durch einen Landschaftsarchitekten erfolgen.
Die  Konzeption  sieht  ferner  die  Anlage  der
bauordnungsrechtlich notwendigen Stellplätze vor; davon
wird etwa ein Drittel ebenerdig angelegt, zwei Drittel
der  Stellplätze  sollen  in  einer  großzügig
dimensionierten  Tiefgarage  realisiert  werden.



„Die  Pläne  werden  in  der  vorliegenden  Form  der  Bedeutung
dieser  zentralen  Lage  gerecht.  Sie  entsprechen  auch  den
Vorgaben  des  Integrierten  Handlungskonzepts  „Bergkamen
mittendrin“  im  Hinblick  auf  Nutzungsmischung  und
Durchlässigkeit der Fläche. Auch dem Ziel des Bebauungsplans
im Hinblick auf eine Abkehr von der bisher mono-strukturell
vornehmlich  auf  Einzelhandel  ausgerichteten  Nutzungen  bzw.
Planungen wird die vorliegende Plankonzeption gerecht. Solar-
und Gründächer optimieren das Projekt auch im Hinblick auf
Klimaschutzaspekte. Die aktuellen Pläne werden in der Sitzung
des Rates durch den Vorhabenträger Hilee B aus erster Hand
vorgestellt, so dass Fragen und Anregungen auch direkt an den
Investor gerichtet werden können“, heißt es in der Vorlage für
die nächste Ratssi

Evakuierung  ab  12  Uhr:
Kampfmittelräumdienst  findet
drei Bomben auf dem Nordberg
Der  Kampfmittelräumdienst  der  Bezirksregierung  Arnsberg  hat
soeben  mitgeteilt,  dass  im  Bereich  Pestalozzihaus/Nordberg
tatsächlich drei Kampfmittel vorgefunden wurden. Es handelt
sich um eine englische und zwei amerikanische Fliegerbomben –
jeweils  5  Zentner,  alle  bezündert  und  scharf..Mit  den
Straßensperrungen  und  der  Evakuierung  des  betroffenen
Bereiches wird – wie angekündigt – um 12 Uhr begonnen.

Alle Bewohnerinnen und Bewohner im Umkreis von 250 Metern der
jeweiligen Einschlagpunkte müssen ab 12 Uhr ihre Wohnungen
verlassen. Betroffen sind insgesamt 849 Personen.

Beschäftigte  der  Stadtverwaltung  führen  die  Evakuierung  am
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Mittwoch  in  Zusammenarbeit  mit  der  Polizei,  dem  Deutschen
Roten Kreuz (DRK) und dem Rettungsdienst des Kreises Unna
durch.

Zentrale Sammelstelle für all Jene, denen es nicht möglich
ist, während dieser Zeit vielleicht einen kleinen Ausflug oder
Ähnliches zu unternehmen, ist der große Saal im Treffpunkt
(VHS) an der Lessingstraße 2.

Die  Betreuung  der  Sammelstelle  übernimmt  das  DRK.  Beim
Betreten des Treffpunkts erfolgt eine Registrierung. Während
der Wartezeit stehen warme und kalte Getränke bereit.

Selbstverständlich gelten während der Zeit des Aufenthaltes im
Treffpunkt für alle Gäste die üblichen Vorsichtsmaßnahmen im
Zusammenhang mit Corona. Wer die Sammelstelle aufsucht, sollte
dies  nicht  ohne  Maske  tun  und  vor  Ort  die  „AHA-Formel“
beachten:  Abstand  halten,  auf  Hygiene  achten  und  eine
Alltagsmaske  tragen.

Wichtig:  Es  besteht  keine  akute  Gefährdungslage.  Die
Stadtverwaltung bittet alle Betroffenen, Ruhe zu bewahren und
den Anordnungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Folge zu
leisten.

Betroffen von der Evakuierung sind:

– die Augustastraße, Hausnummern 1 bis 13

– die Präsidentenstraße, Hausnummern 12 bis 47

– Zweihausen, Hausnummern 1 bis 2a

– Parkstraße, Hausnummern 1 bis 21

– Pestalozzistr. 2 bis 14

– Ebertstraße 1 bis 31

– Am Stadtmarkt, Hausnummern 1 bis 7



– Am Wiehagen, Hausnummer 36

– Lasallestraße, Hausnummern 3 bis 5

– Stresemannstraße, Hausnummern 1 bis 13 a

– Von-Stegmann-Straße, Hausnummern 1 bis 20

Achtung Straßensperrungen:

Im  Rahmen  der  Evakuierung  müssen  mehrere  Straßensperrungen
eingerichtet werden.

Der Verkehr fließt während dieser Zeit nur:

von der Präsidentenstraße in Richtung Karl-Liebknecht-
Straße
von der Hochstraße in Richtung Albert-Einsteinstraße
von der Ebertstraße in Richtung Hubert-Biernat-Straße
die  Zufahrt  zum  Nordbergcenter  ist  frei,  eine
Weiterfahrt auf der Parkstraße in Richtung Markt ist
nicht möglich

Die Stadtbibliothek Bergkamen bleibt an diesem Mittwoch ab 12
Uhr geschlossen.

 

Ankündigung Evakuierung wegen
Kampfmittelverdachts  im
Bereich
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Pestalozzihaus/Nordberg
Gleich  drei  Bomben-Verdachtspunkte  wurden  jetzt  im  Rahmen
eines  Bau-Genehmigungsverfahrens  im  Bereich  des
Pestalozzihauses festgestellt.  Die Bewohnerinnen und Bewohner
im  Bereich  des  Nordbergs  erwartet  nun  am  Mittwoch,  21.
Oktober, ab 12 Uhr, eine Evakuierung.

Sondierungsbohrungen ergaben, dass sich sowohl in einer Tiefe
von rund 2,50 Metern zwei Metallkörper befinden, ein weiterer
in einer Tiefe von fünf Metern. „Es ist durchaus möglich, dass
es sich dabei um drei Bomben handelt. Die sollen die im Laufe
des  Mittwochnachmittags  dann  entschärft  werden“,  kündigt
Ordnungsamtsleiter Heiko Brüggenthies an. Bislang handelt es
sich  jedoch  lediglich  um  einen  Verdacht.  Ein  endgültiges
Ergebnis erwarten die Experten am Mittwochvormittag.

Sollte sich der Verdacht auf die Kampfmittelfunde bestätigen,
erfolgt  nach  der  Evakuierung  die  Entschärfung  durch  den
Kampfmittelräumdienst der Bezirksregierung Arnsberg.

Alle Bewohnerinnen und Bewohner im Umkreis von 250 Metern der
jeweiligen  Einschlagpunkte  müssen  dann  ihre  Wohnungen
verlassen.  Sie  wurden  bereits  mit  Handzetteln  informiert.
Betroffen sind insgesamt 849 Personen.

Beschäftigte  der  Stadtverwaltung  führen  die  Evakuierung  am
Mittwoch  in  Zusammenarbeit  mit  der  Polizei,  dem  Deutschen
Roten Kreuz (DRK) und dem Rettungsdienst des Kreises Unna
durch.

Zentrale Sammelstelle für all Jene, denen es nicht möglich
ist, während dieser Zeit vielleicht einen kleinen Ausflug oder
Ähnliches zu unternehmen, ist der große Saal im Treffpunkt
(VHS) an der Lessingstraße 2.

Die  Betreuung  der  Sammelstelle  übernimmt  das  DRK.  Beim
Betreten des Treffpunkts erfolgt eine Registrierung. Während
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der Wartezeit stehen warme und kalte Getränke bereit.

Selbstverständlich gelten während der Zeit des Aufenthaltes im
Treffpunkt für alle Gäste die üblichen Vorsichtsmaßnahmen im
Zusammenhang mit Corona. Wer die Sammelstelle aufsucht, sollte
dies  nicht  ohne  Maske  tun  und  vor  Ort  die  „AHA-Formel“
beachten:  Abstand  halten,  auf  Hygiene  achten  und  eine
Alltagsmaske  tragen.

Wichtig:  Es  besteht  keine  akute  Gefährdungslage.  Die
Stadtverwaltung bittet alle Betroffenen, Ruhe zu bewahren und
den Anordnungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Folge zu
leisten.

Betroffen von der Evakuierung sind:

– die Augustastraße, Hausnummern 1 bis 13

– die Präsidentenstraße, Hausnummern 12 bis 47

– Zweihausen, Hausnummern 1 bis 2a

– Parkstraße, Hausnummern 1 bis 21

– Pestalozzistr. 2 bis 14

– Ebertstraße 1 bis 31

– Am Stadtmarkt, Hausnummern 1 bis 7

– Am Wiehagen, Hausnummer 36

– Lasallestraße, Hausnummern 3 bis 5

– Stresemannstraße, Hausnummern 1 bis 13 a

– Von-Stegmann-Straße, Hausnummern 1 bis 20

Achtung Straßensperrungen:

Im  Rahmen  der  Evakuierung  müssen  mehrere  Straßensperrungen
eingerichtet werden.



Der Verkehr fließt während dieser Zeit nur:

von der Präsidentenstraße in Richtung Karl-Liebknecht-
Straße
von der Hochstraße in Richtung Albert-Einsteinstraße
von der Ebertstraße in Richtung Hubert-Biernat-Straße
die  Zufahrt  zum  Nordbergcenter  ist  frei,  eine
Weiterfahrt auf der Parkstraße in Richtung Markt ist
nicht möglich

Die Stadtbibliothek Bergkamen bleibt an diesem Mittwoch ab 12
Uhr geschlossen.

Uwe  Ringelsiep  bleibt  Chef
des Jobcenters

Martin Wiggermann gratuliert Uwe Ringelsiep (r.)
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Der Geschäftsführer eines Jobcenters, welches als gemeinsame
Einrichtung  geführt  wird,  wird  von  der  Trägerversammlung
bestellt. Uwe Ringelsiep wird nun zum fünften Mal in Folge in
seinem Amt bestätigt und bleibt weiterhin Geschäftsführer des
Jobcenters Kreis Unna.

Martin  Wiggermann,  Vorsitzender  der  Trägerversammlung  des
Jobcenters Kreis Unna erklärt, warum diese Entscheidung dem
Gremium ausgesprochen leichtfiel: „Mit Uwe Ringelsiep haben
wir den richtigen Mann an der Spitze des Jobcenters. Das hat
er in den vergangenen 16 Jahren immer wieder bewiesen.“ Der
Vorsitzende betont, dass Uwe Ringelsiep als Steuermann auf der
Brücke des Tankers Jobcenter maßgeblich für den erfolgreichen
Kurs der letzten Jahre verantwortlich sei.“ Gerade bei den
Herausforderungen, die auch durch die Pandemiefolgen auf uns
zukommen, brauchen wir auch weiterhin seine Erfahrung, seine
innovativen Ideen und sein ausgesprochen zuverlässiges Gespür
für notwendige Entwicklungen.“

AWO  Ruhr-Lippe-Ems  bedankte
sich  bei  Landrat  Michael
Makiolla  für  langjährige
Zusammenarbeit

https://bergkamen-infoblog.de/awo-ruhr-lippe-ems-bedankte-sich-bei-landrat-michael-makiolla-fuer-langjaehrige-zusammenarbeit/
https://bergkamen-infoblog.de/awo-ruhr-lippe-ems-bedankte-sich-bei-landrat-michael-makiolla-fuer-langjaehrige-zusammenarbeit/
https://bergkamen-infoblog.de/awo-ruhr-lippe-ems-bedankte-sich-bei-landrat-michael-makiolla-fuer-langjaehrige-zusammenarbeit/
https://bergkamen-infoblog.de/awo-ruhr-lippe-ems-bedankte-sich-bei-landrat-michael-makiolla-fuer-langjaehrige-zusammenarbeit/


AWO-Vorsitzender  Hartmut  Ganzke  überreicht  gemeinsam  mit
Geschäftsführer  Rainer  Goepfert  ein  Bild  der  AWO-Gründerin
Marie Juchacz an Landrat Michael Makiolla.

1990 kam Michael Makiolla zum Kreis Unna und wurde Dezernent
für  Soziales,  Jugend  und  Kultur.  2000  wurde  er  dann
Kreisdirektor, bevor die Bürgerinnen und Bürger ihn 2004 zum
Landrat wählten. Ende des Monats wird Landrat Michael Makiolla
in den Ruhestand verabschiedet.

Hartmut  Ganzke,  Vorsitzender  der  AWO  Ruhr-Lippe-Ems  und
Geschäftsführer Rainer Goepfert bedankten sich am Freitag bei
einem Gespräch für die gute Zusammenarbeit in den vergangenen
Jahrzehnten. Hartmut Ganzke hob dessen besonderes Engagement
für soziale Themen hervor. „Du hattest sowohl als Dezernent,
als auch als Landrat immer das sprichwörtliche offene Ohr für
die Wohlfahrtsverbände. Gemeinsam haben wir in den letzten
drei Jahrzehnten Strukturen entwickelt, die auch in Zukunft
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Unterstützung  und  Perspektiven  für  Rat-  und  Hilfesuchende
bieten.“  Dabei  habe  Michael  Makiolla  mit  einer  guten
Wirtschaftsförderung  und  einer  sehr  aktiven
Arbeitsmarktpolitik  entscheidend  dazu  beigetragen,  dass  der
Strukturwandel  aktiv,  erfolgreich  und  mit  den  Menschen
angegangen worden ist.

Auf  ein  besonderes  Thema  der  Zusammenarbeit  ging  Landrat
Makiolla ein. Mit sieben Radstationen und fünf Radparkhäusern
hat die AWO-Tochtergesellschaft DasDies Service GmbH durch die
Förderung  des  Kreises  Unna  in  den  vergangenen  Jahren
bundesweit  das  dichteste  Netz  von  Radstationen  aufgebaut.
Dadurch haben auch über 20 ehemalige Langzeitarbeitslose und
Menschen  mit  Behinderung  eine  dauerhafte  Beschäftigung
gefunden. „Das ist ein wichtiger Beitrag für die Nahmobilität
im und für den sozialen Arbeitsmarkt Kreis Unna“, freut sich
Michael Makiolla.

„Für dein Engagement und die tolle Zusammenarbeit sagen wir
dir ganz einfach Danke! Wir wünschen dir für die Zukunft gute
Gesundheit und dass du die jetzt freiwerdende Zeit für die
Dinge nutzen kannst, die bisher haben warten müssen“, wünschen
Hartmut Ganzke und Rainer Goepfert dem scheidenden Landrat
alles Gute.

Als  Abschiedsgeschenk  überreichten  die  AWO-Vertreter  eine
Reproduktion  des  Bildes  von  Julien  Deiss,  dass  die  AWO-
Gründerin Marie Juchacz zeigt. Das Bild entstand anlässlich
des hundertjährigen Bestehens der AWO im vergangenen Jahr.
Neben den eigentlichen Farben verwendete der Künstler auch
Rost und Kohle. So flossen Charakteristika des Ruhrgebiets,
eine Reminiszenz an die Arbeiterkultur der Region, in die
Darstellung der AWO-Gründerin mit ein.



Faires  Frühstück:
Steuerungsgruppe  für  den
Kreis Unna tauscht Ideen aus

Jutta Eickelpasch und Matthias Tresp aus der Steuerungsgruppe
beim  Fairen  Frühstück.  Foto:  Fairtrade-Steuerungsgruppe  –
Kreis Unna

Persönliche Treffen mussten wegen der Corona-Pandemie lange
Zeit ausfallen. Jetzt hat die Fairtrade-Steuerungsgruppe für
den Kreis Unna auf der Ökologiestation Bergkamen ein Faires
Frühstück  auf  die  Beine  gestellt  –  natürlich  sorgfältig
geplant und unter Einhaltung aller geltenden Hygieneregeln.

Auf der Ökostation ging es um den Austausch, wie die Ziele des
Fairen Handels gefördert werden können. „Und zwar trotz der
Beschränkungen durch die Pandemie, die weiterhin bestehen“,
sagt Matthias Tresp aus dem Fachbereich Natur und Umwelt des
Kreises. Er koordiniert die Fairtrade-Aktivitäten des Kreises
Unna.
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Fairtrade-Produkte vorgestellt
Erste  Ideen  für  das  kommende  Jahr  wurden  bereits
zusammengetragen.  Zudem  wurden  im  Rahmen  des  Frühstücks
natürlich  auch  verschiedene  Fairtrade-Produkte,  wie  z.B.
Brotaufstriche und Marmelade, vorgestellt. Bei der Bewirtung
mit Getränken gab es übrigens einen Kaffee aus fairem Handel,
der auf der Ökologiestation des Kreises in Bergkamen bereits
seit längerer Zeit eingesetzt wird. PK | PKU

Hintergrund: Der Kreis Unna macht sich für den fairen Handel
stark. So hat der Kreistag im Sommer 2019 beschlossen, bei der
Kampagne  Fairtrade-Towns  mitzumachen.  Ziel  war  es,  als
Fairtrade-Kreis zertifiziert zu werden. Zunächst arbeitete der
Kreis daran, die entscheidenden Kriterien zu erfüllen, die das
Engagement für den fairen Handel in allen Ebenen einer Kommune
widerspiegeln.

Nach Gründung der Steuerungsgruppe am 5. Dezember 2019 wurde
die Bewerbung abgeschickt. Transfair e.V. hat in der Folge die
Bewerbungsunterlagen gründlich geprüft und im Juli 2020 den
Kreis Unna als „Fairtrade Landkreis“ zertifiziert.

Jetzt  ist  es  auch  amtlich:
Corona-Allgemeinverfügung des
Kreises Unna veröffentlicht
Der Kreis Unna hat nach eigenen Berechnungen die 7-Tages-
Inzidenzzahl  von  50  Fällen  auf  100.000  Einwohner
überschritten. Nach Coronaschutzverordnung NRW müssen weitere
konkrete Schutzmaßnahmen getroffen werden – und genau das tut
der Kreis.
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Er  hat  eine  Allgemeinverfügung  erlassen.  Sie  tritt  von
Samstag- auf Sonntagnacht um 0 Uhr in Kraft und gilt bis
einschließlich 25. Oktober.

Die zentralen neuen Regelungen:

Alle Feiern im öffentlichen Raum (z.B. in Gaststätten
und Hotels) mit mehr als 25 Teilnehmern sollen nicht
mehr  gestattet  werden.  Dies  betrifft  nicht  die
Veranstaltungen an diesem Wochenende, die bereits auf
Basis  eines  besonderen  Hygiene-  und
Infektionsschutzkonzeptes  gem.  §  2  b  CoronaSchVO
genehmigt  worden  sind.
In  Kontaktsportarten  sind  sämtliche  Veranstaltungen
sowie  der  komplette  Spiel-  und  Trainingsbetrieb
untersagt.

Alle Details sind in der Allgemeinverfügung zu finden:

Allgemeinverfügung des Kreises Unna
zur Verhütung und Bekämpfung der Ausbreitung des Coronavirus

SARS-CoV-2
vom 10.10.2020

Auf Grundlage von § 28 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes zur
Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim
Menschen (Infektionsschutzgesetz – IfSG) vom 20. Juli 2000
(BGBl. I S. 1045) in der z.Z. geltenden Fassung i. V m. § 3
Abs. 2 Nr. 1 und Abs. 3 Nr. 1 des Gesetzes zur Regelung
besonderer Handlungsbefugnisse im Rahmen einer epidemischen
Lage von nationaler oder landesweiter Tragweite und zur
Festlegung der Zuständigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz
(Infektionsschutz- und Befugnisgesetz – IfSBGNRW) vom 14.
April 2020 (GV. NRW. S. 218b) sowie den §§ 35 ff. des
Verwaltungsverfahrensgesetzes für
das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) vom 12. November 1999
(GV. NRW. S. 602) in der z.Z. geltenden Fassung erlässt der
Kreis Unna als untere Gesundheitsbehörde zur Verhütung der



Weiterverbreitung
und Bekämpfung von SARS-CoV-2 Virus-Infektionen folgende

Allgemeinverfügung:
1. An Festen (Veranstaltungen mit vornehmlich geselligem
Charakter) aus einem herausragenden Anlass
im Sinne des § 13 Abs. 5 der Verordnung zum Schutz vor
Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARSCoV-2
(Coronaschutzverordnung – CoronaSchVO) vom 30. September 2020
(GV. NRW. S. 923) dürfen
höchstens 25 Personen teilnehmen, es sei denn die
Veranstaltung findet in einer Wohnung statt oder die
zuständige örtliche Ordnungsbehörde lässt auf Basis eines
besonderen Hygiene- und Infektionsschutzkonzeptes nach § 2b
Abs. 1 CoronaSchVO eine Ausnahme zu.
Sofern vom Veranstalter/von der Veranstalterin ein Fest nach §
13 Abs. 5 CoronaSchVO mit zeitgleich
mehr als 25 bis maximal 150 erwarteten Personen beabsichtigt
ist, ist dieses vom Veranstalter/von der
Veranstalterin bei der jeweils zuständigen örtlichen
Ordnungsbehörde mindestens drei Tage vorher anzumelden.
Dem Antrag auf Ausnahme nach § 2b Abs. 1 CoronaSchVO ist ein
besonderes Hygiene- und Infektionsschutzkonzept beizufügen,
welches mindestens folgende Angaben enthalten muss:
– Maßnahmen zur ausreichenden Belüftung geschlossener Räume,
– Maßnahmen zur Einhaltung des Mindestabstandes von mindestens
1,5 Metern,
– besondere Infektionshygiene durch angepasste
Reinigungsintervalle,
– Angaben über ausreichende Handdesinfektionsgelegenheiten,
– Informationstafeln zum infektionsschutzgerechten Verhalten,
– organisatorische Maßnahmen,
– Verantwortlichkeiten.
Mit der Anmeldung ist gleichzeitig eine Liste der erwarteten
Teilnehmerinnen und Teilnehmer einzureichen, die mindestens
folgende Angaben enthält:
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– Name, Vorname der Teilnehmerinnen und Teilnehmer,
– Anschrift,
– Telefon-Nummer.
Die örtliche Ordnungsbehörde prüft die Angaben und erteilt bei
Vorliegen aller Voraussetzungen eine
Genehmigung.
Für den Fall, dass der Genehmigungsantrag nicht oder nicht
rechtzeitig oder nicht vollständig in der unter Nr. 1
genannten Frist vorgelegt und die Veranstaltung trotzdem
durchgeführt wird, droht der Veranstalterin bzw. dem
Veranstalter eine Geldbuße von 2.500,00 Euro.

2. In privaten Räumen wird dringlich empfohlen, keine
Feierlichkeiten mit mehr als 25 Teilnehmern durchzuführen.

3. Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften an
weiterführenden Schulen wird dringlich empfohlen,
auch im Unterrichtsraum grundsätzlich eine Mund-Nase-Bedeckung
zu tragen. Der Schulunterricht soll
möglichst im Klassenverband bzw. in homogenen Lerngruppen
erteilt werden. Sofern dies nicht möglich
ist, ist Distanzunterricht zu bevorzugen. Über den
Schulunterricht hinausgehende Arbeitsgemeinschaften
und andere Veranstaltungen sind einzustellen, sofern diese
über den Klassenverband bzw. homogene
Lerngruppen hinausgehen. Die vorstehende Regelung gilt auch
für Betreuungsangebote in den Herbstferien.

4. In Kindertageseinrichtungen wird dringend empfohlen, die
Kinder möglichst in festen Bezugsgruppen
über die gesamte Zeit – auch während des freien Spiels im
Außenbereich und während der Mittagsverpflegung – zu betreuen.
Die vorstehende Regelung gilt auch für Betreuungsangebote in
den Herbstferien.

5. In Kontaktsportarten sind sämtliche Veranstaltungen sowie
der komplette Spiel- und Trainingsbetrieb
untersagt.



6. Diese Allgemeinverfügung gilt mit dem auf die
Bekanntmachung folgenden Tag als bekanntgegeben.

7. Die Regelungen nach den Nr. 1 bis 5 dieser
Allgemeinverfügung sind sofort vollziehbar und gelten
befristet ab Bekanntgabe bis zum Ablauf des 25.10.2020.

8. Die Allgemeinverfügung des Kreises Unna zur Verhütung und
Bekämpfung der Ausbreitung des
Coronavirus SARS-CoV-2 vom 07.10.2020 (Abl. Nr. 46 vom
07.10.2020) wird mit Bekanntgabe dieser
Allgemeinverfügung mit Wirkung für die Zukunft aufgehoben.

Begründung
Ermächtigungsgrundlage für diese Allgemeinverfügung ist § 28
Abs. 1 Satz 1 und 2 IfSG.
Zuständige Behörde im Sinne des § 28 Abs. 1 IfSG ist gemäß § 3
Abs. 2 Nr. 1 und Abs. 3 Nr. 1 IfSBG-NRW der Kreis
Unna als untere Gesundheitsbehörde.
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Der Kreis Unna hat nach eigenen Berechnungen den maßgeblichen
Wert für regionale Anpassungen an das Infektionsgeschehen von
50 Neuinfizierten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben
Tagen mit aktuell steigender Tendenz
überschritten. Da absehbar ist, dass die 7-Tages-Inzidenz nach
den täglichen Veröffentlichungen des Landeszentrums
Gesundheit Nordrhein-Westfalen bezogen auf den Kreis Unna in
Kürze ebenfalls über dem Wert von 50 liegen wird, hat
der Kreis Unna als untere Gesundheitsbehörde die Maßnahmen der
Nummern 1 bis 5 als notwendige präventive
Schutzmaßnahmen zum Schutze der Allgemeinheit vor einer
weiteren unkontrollierbaren Weiterverbreitung der Infektionen
mit dem Virus in der Bevölkerung getroffen.
Das Infektionsgeschehen beschränkt sich auch nicht
ausschließlich auf bestimmte Einrichtungen. Zudem betrifft es
mehrere kreisangehörige Kommunen.
Werden Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige
oder Ausscheider festgestellt oder ergibt sich, dass ein



Verstorbener krank, krankheitsverdächtig oder Ausscheider war,
so trifft gemäß § 28 Abs. 1 Satz 1 IfSG die zuständige
Behörde die notwendigen Schutzmaßnahmen, soweit und solange es
zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer
Krankheiten erforderlich ist. Unter diesen Voraussetzungen
kann die zuständige Behörde Veranstaltungen oder sonstige
Ansammlungen von Menschen beschränken oder verbieten (§ 28
Abs. 1 Satz 2 IfSG).
Im gesamten Kreisgebiet sind an dem SARS-CoV-2 Erreger
Erkrankte und Ansteckungsverdächtige im Sinne des § 2
Nr. 4 und 7 IfSG durch entsprechende Testungen und
nachgewiesene relevante Kontakte mit Infizierten festgestellt
worden, denen gegenüber ausnahmslos eine Quarantäne angeordnet
worden ist. Trotz dieser individuellen Schutzmaßnahme in
Verbindung mit den Corona-Regelungen des Landes Nordrhein-
Westfalens sind die Fallzahlen weiter angestiegen. Aufgrund
dieser Sachlage sind nunmehr weitere Schutzmaßnahmen zu
treffen, um die Verbreitung des Erregers
SARS-CoV-2 zu verlangsamen und eine nicht mehr kontrollierbare
Verbreitung zu verhindern.

Da das Infektionsgeschehen im Kreis Unna nicht ausschließlich
auf bestimmte Einrichtungen o. ä. zurückzuführen und
einzugrenzen ist, dürfen an Festen im Sine von § 13 Abs. 5
CoronaSchVO höchstens 25 Personen teilnehmen. In Einzelfällen
ist eine Ausnahme nach § 2b Abs. 1 CoronaSchVO möglich.
Da das Infektionsgeschehen Schwankungen unterliegt und in den
kommenden Tagen der Wert der 7-Tage-Inzidenz von
50 zeitweise auch wieder unterschritten werden kann, wird mit
dieser Allgemeinverfügung die Anwendung der vorstehenden
Regelung befristet angeordnet. Damit wird sichergestellt, dass
die Schutzmaßnahme für die Dauer der Allgemeinverfügung nicht
durch eine beispielsweise größere Feierlichkeit in
öffentlichen oder angemieteten Räumen, in Schulen und
Kindertageseinrichtungen zeitweise gefährdet werden kann.
Das sich das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung als eine
wirksame Schutzmaßnahme bewährt hat, wird es den Schülerinnen



und Schülern auch während der Unterrichtszeit dringlich
empfohlen. So sind nach den Sommerferien in den
Schulen im Kreis Unna in dem Zeitraum der Pflicht zum Tragen
einer Mund-Nase-Bedeckung auch während des Unterrichts keine
konzentrierten Ausbrüche aufgetreten.

Zudem haben die in Sportvereinen durchgeführten positiven
Testungen gezeigt, dass Kontaktsportarten, wie z. B. Fußball
oder Handball, ein hohes Risikopotenzial aufweisen. Um die
Ausbreitung des Coronavirus auch bei Kontaktsportarten im
Kreis Unna einzudämmen, mussten die in Nr. 5 aufgeführten
Schutzmaßnahmen angeordnet werden.
Diese Schutzmaßnahmen sind geeignet, der Verbreitung des
Coronavirus entgegenzuwirken. Sie sind auch erforderlich,
da ansonsten eine nicht mehr beherrschbare Verbreitung des
Erregers droht. Die Schutzmaßnahmen stehen zudem
durch ihre geringe Intensität in einem angemessenen Verhältnis
zu dem Eingriff in die Grundrechte der Betroffenen, der
grundsätzlich gemäß § 28 Abs. 1 Satz 3 IfSG gerechtfertigt
ist. Die Verhältnismäßigkeit wird schließlich durch die
Befristung der Allgemeinverfügung bis zum Ablauf des
25.10.2020 gewahrt.
Die Allgemeinverfügung ist aufgrund des dringenden
Handlungsbedarfs gem. § 28 Abs. 3 i. V. m. § 16 Abs. 8 IfSG
sofort
vollziehbar. Bis zum 25.10.2020 wird das Gesundheitsamt des
Kreises Unna die Entwicklung des Infektionsgeschehens
und die Auswirkungen der angeordneten Maßnahme im gesamten
Kreisgebiet weiterhin intensiv verfolgen und bei Bedarf die
Schutzmaßnahmen anpassen.

Gemäß § 41 Abs. 4 Satz 3 VwVfG NRW gilt bei öffentlicher
Bekanntgabe eines Verwaltungsaktes dieser zwei Wochen
nach der ortsüblichen Bekanntmachung als bekanntgegeben. In
der Allgemeinverfügung kann gemäß § 41 Abs. 4 Satz 4
VwVfG NRW ein hiervon abweichender Tag, jedoch frühestens der
auf die Bekanntmachung folgende Tag, bestimmt



werden. Von dieser Möglichkeit wurde vor dem Hintergrund der
hier gebotenen Eilbedürftigkeit unter Nr. 6 ermessensgerecht
Gebrauch gemacht.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats ab
Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht Gelsenkirchen,
Bahnhofsvorplatz 3, 45879 Gelsenkirchen, erhoben werden. Die
Klage ist schriftlich oder zur Niederschrift beim
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erklären. Sollte die
Frist durch ein Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten
versäumt werden, so würde dessen
Verschulden Ihnen zugerechnet werden.
Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen
Dokuments an die elektronische Poststelle des Gerichts erhoben
werden.
Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung durch das
Gericht geeignet sein. Es muss mit einer qualifizierten
elektronischen
Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder von der
verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren
Übermittlungsweg gemäß § 55a Abs. 4 Verwaltungsgerichtsordnung
(VwGO) vom 19. März 1991 (BGBl. I S. 686) in der z.Z.
geltenden Fassung
eingereicht werden.
Die für die Übermittlung und Bearbeitung geeigneten
technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer
Maßgabe der
Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des
elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere
elektronische
Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung –
ERVV) vom 24.11.2017 (BGBl. I S. 3803) in der z.Z. geltenden
Fassung.
Hinweise
Die Klage hat gemäß § 28 Abs. 3 i. V. m. § 16 Abs. 8 IfSG
keine aufschiebende Wirkung, d.h. dass die getroffenen



Maßnahmen auch
im Falle einer Klage zu befolgen sind. Das Verwaltungsgericht
Gelsenkirchen kann auf Antrag gemäß § 80 Abs. 5 VwGO die
aufschiebende Wirkung ganz oder teilweise anordnen.
Diese Allgemeinverfügung kann ab sofort mit ihrer Begründung
und Rechtsbehelfsbelehrung bei der Kreisverwaltung Unna,
Fachbereich Gesundheit und Verbraucherschutz, Dienstgebäude
Platanenallee 16, 59425 Unna, Raum 134, montags bis
donnerstags in der
Zeit von 8.00 bis 12.00 Uhr und von 13.00 bis 15.30 Uhr sowie
freitags in der Zeit von 8.00 bis 12.00 Uhr nach vorheriger
telefonischer
Anmeldung (Fon 0 23 03 / 27- 1353) eingesehen werden.
Unna, 10.10.2020
gez. Makiolla
Landrat

Coronavirus:  RKI  hat  den
Kreis Unna immer noch nicht
auf „Rot“ geschaltet
Die technischen Probleme bei der Datenübertragung vom Kreis
Unna zum Robert-Koch-Institut sind offensichtlich immer noch
nicht behoben. Anders als es Landrat Michael Makiolla und
Kreis-Gesundheitsdezernent  Uwe  Hasche  am  Freitag  angenommen
haben,  hat  sich  die  im  Kreishaus  selbst  errechnete
Inzidenzzahl und die des RKI auch am Samstag nicht angenähert.

Im Gegenteil: Nach den offiziellen Angaben des RKI ist die
Inzidenzzahl sogar kleiner geworden und liegt am Samstag bei
40,6

https://bergkamen-infoblog.de/coronavirus-rki-hat-den-kreis-unna-immer-noch-nicht-auf-rot-geschaltet/
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https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b1
7327b2bf1d4/page/page_1/. Der Kreis Unna ging am Freitag von
53 aus. Wer heute aus dem Kreis Unna zu einem Urlaubsort
innerhalb Deutschlands startet, wird keine Probleme haben, von
Hotel, Pensionen oder Campingplätzen aufgenommen zu werden.
Dafür  ist  die  Inzidenzzahl  des  Robert-Koch-Institut
maßgeblich. Auch wenn in den Tagen danach das RKI für den
Kreis  Unna  „rote  Zahlen“  meldet,  werden  die  Urlauber
beispielsweise  in  Niedersachsen  nicht  wieder  nach  Hause
geschickt.

Dies alles kann sich bereits morgen ändern. So meldet das ZDF
aktuell  die  realistischer  Inzidenzzahl  von  54.  Auf  dessen
Deutschlandkarte ist der Kreis Unna aber nicht rot, sondern
dunkelblau  eingefärbt
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/landkreise-lockdown-zah
len-karte-100.html 

Bürgermeister  ehrt  noch
einmal engagierte Bürgerinnen
und Bürger
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Nachehrung von engagierten Bürgerinnen und Bürgern durch den
Bürgermeister (v. l.): Simon Günther, Kurt Meyer, Magdalena
Pasbrich  und  Bürgermeister  Roland  Schäfer.  Foto:  Stadt
Bergkamen

Am Donnerstagnachmittag hat Bürgermeister Roland Schäfer alle diejenigen
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bergkamen ausgezeichnet, die bei der
großen Ehrungsveranstaltung am 02.10.2020 verhindert waren.

Im gemütlichem Beisammensein betonte Bürgermeister Schäfer noch einmal
die Bedeutung des Ehrenamtes und der Anerkennung, die alle ehrenamtlich
tätigen Menschen verdienen.

„Ohne Sie würde unsere Gesellschaft nicht so funktionieren, wie sie es
tut“, bekräftigte Roland Schäfer gegenüber den Anwesenden. „Dabei hat
keine Form der Ehrung Vorrang vor einer anderen. Alle Ehrungsformen
ergänzen sich und bauen aufeinander auf. Wichtig sind alle Ehrenamtlichen
und vor allem die Vielfältigkeit des Tätigseins, da nur so auch die
Gesellschaft vielfältig profitiert.“ so Roland Schäfer weiter.

Folgende Personen wurden am gestrigen Nachmittag nachträglich für ihren
Einsatz für die Gemeinschaft geehrt:

Verleihung der Ehrennadel an:

Name Verein / Institution

http://bergkamen-infoblog.de/wp-content/uploads/2020/10/Nachehrung-08-10-20.jpg


Kurt Meyer
TuRa Bergkamen e. V., Abtlg.

Handball

Verleihung der Ehrenamtskarte an:

Simon Günther
Evang. Martin-Luther-

Kirchengemeinde

Magdalena Pasbrich FC TuRa Bergkamen e. V.

Coronavirus:
Allgemeinverordnung  des
Kreises  Unna  tritt  um
Mitternacht in Kraft
Der Kreis Unna hat nach eigenen Berechnungen die 7-Tages-
Inzidenzzahl  von  35  Fällen  auf  100.000  Einwohner
überschritten.* Nach Coronaschutzverordnung NRW müssen weitere
konkrete Schutzmaßnahmen getroffen werden – und genau das tut
der Kreis. Er  erlässt eine Allgemeinverfügung. Sie tritt ab
heute Nacht 0 Uhr in Kraft und gilt bis aus Weiteres bis
einschließlich 25. Oktober.

Die zentralen Regelungen:

Private Feiern im öffentlichen Raum mit mehr als 50
Teilnehmern sind  nicht mehr gestattet.
Turnierverbot für Kontaktsportarten (z.B. Fußball). Der
laufende  Liga-  bzw.  Spielbetrieb  ist  davon  nicht
betroffen. Ziel ist es, die Anzahl der Kontakte von
Sportler*innen zu minimieren.
Außerdem gibt es die dringende Empfehlung, in Schulen
eine Maske zu tragen, Unterricht nur im Klassenverband
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zu  erteilen  und  auf  Arbeitsgemeinschaften  und  andere
Veranstaltungen außerhalb des Unterrichts zu verzichten.
In Kindertageseinrichtungen wird dringend empfohlen, die
Kinder ausschließlich in festen Bezugsgruppen über die
gesamte Zeit zu betreuen. Das schließt auch die Zeiten
des  freien  Spiels  im  Außenbereich  und  während  der
Mittagsverpflegung ein.
Die dringenden Empfehlungen für Schulen und Kitas gelten
auch für Betreuungsangebote in den Herbstferien.

Landrat Michael Makiolla appelliert an alle Bürger*innen:
„Halten Sie Abstand, tragen Sie die Maske. Ich appelliere an
Sie, den Kampf gegen das Virus als einen gemeinsamen Kampf
von uns allen zu verstehen, den wir nur mit vereinten Kräften
gewinnen werden.“

Allgemeinverfügung des Kreises Unna zur Verhütung und
Bekämpfung  der  Ausbreitung  des  Coronavirus  SARS-CoV-2
vom 07.10.2020 (PDF)
Videobotschaft des Landrats (Facebook-Link)

*Hinweis: Aufgrund technischer Probleme bei der Übermittlung
der Daten gab es eine Differenz zu den Zahlen, die bei vom
Robert-Koch-Institut veröffentlicht werden. Die Probleme sind
behoben, die Nacherfassung der Daten läuft. Laut ZDF liegt die
Inzidenzzahl für den Kreis Unna bei 41.

– Max Rolke –

Maskenpflicht  auf  dem

https://www.kreis-unna.de/fileadmin/user_upload/Kreishaus/PK/2020_10_07_Allgemeinverfuegung_Corona_Kreis_Unna.pdf
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Wochenmarkt bleibt bestehen
Durch  die  Neufassung  der  CoronaSchVO  mit  Wirkung  ab  dem
01.10.2020 wurden teilweise auch die Vorschriften zur Pflicht
zum  Tragen  einer  Mund-Nase-Bedeckung  in  verschiedenen
Bereichen  des  öffentlichen  Lebens  angepasst.  Von  den
Änderungen betroffen sind auch die Regelungen für Märkte.

Durch die bis zum 30.09.2020 gültige Fassung der CoronaSchVO
wurde  bestimmt,  dass  für  Verkäufer,  Kunden  und  sonstigen
Passanten auf Wochenmärkten durchgängig die Pflicht zum Tragen
einer  Mund-Nase-Bedeckung  besteht.  In  der  seit  01.10.2020
gültigen  Fassung  besteht  diese  Pflicht  nur  noch  an
Marktständen.

Da auf dem Bergkamener Wochenmarkt der durch die CoronaSchVO
gebotene  Mindestabstand  von  1,5  m  auch  beim  üblichen
Schlendern zwischen den Marktständen an vielen Stellen nicht
eingehalten werden kann, macht die Stadtverwaltung Bergkamen
als  Veranstalter  des  Wochenmarktes  insbesondere  auch
angesichts des derzeitigen Infektionsgeschehens im Kreis Unna
von ihrem Hausrecht Gebrauch und bestimmt für die gesamte
Marktfläche  für  alle  anwesenden  Personen  die  Pflicht  zum
Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung.

 

Die Einhaltung dieser Regelung wird durch den Marktmeister und
die städtischen Mitarbeiter vor Ort überprüft.
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